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für den Schaden, der dem Vermieter
hieraus entstanden ist – nämlich für
die Renovierungskosten. Die Berliner
Richter stellten klar: Ein Hausverwal-
ter hat die Interessen des Eigentümers
wahrzunehmen, wozu auch gehört,
dass er stets das rechtlich Zulässige mit
dem Mieter vereinbart und deshalb
möglichst aktuelle Mietvertragsformu-
lare verwendet. Wenn er dies unter-
lässt, muss er dem Vermieter für den so
entstandenen Schaden einstehen (KG
Berlin, Az. 3 U 3/06).

Übrigens: Für eine weitere, in Miet-
verträgen gebräuchliche Klausel kann
Entwarnung gegeben werden: Das
Oberlandesgericht Düsseldorf ent-
schied jetzt, dass die Formulierung „Der
Mieter wird Schönheitsreparaturen nach
den Erfordernissen der Praxis vornehmen“
wirksam ist (OLG Düsseldorf I-24 
U 166/05).

Der vertrauliche Informationsdienst für Vermieter, Verwalter und sicherheitsbewusste Immobilien-Investoren

Der Ton macht die
Musik

Liebe Vermieterin,
lieber Vermieter,

auf den richtigen Ton
kommt es an – auch bei Wohnungs-
kündigung. Bekanntermaßen sind
die Berliner ja für ihr loses Mund-
werk berühmt. Mit der berüchtigten
„Berliner Schnauze“ hatte sich nun
auch ein Mietgericht zu befassen:
Beim Amtsgericht Berlin-Neukölln
ging es um die fristlose Kündigung,
die ein Vermieter gegenüber seinem
Mieter ausgesprochen hatte, nach-
dem dieser den Hauswart des Ver-
mieters mehrfach beleidigt hatte. 

Das erstaunliche Urteil: Der zustän-
dige Richter verneinte eine Beleidi-
gung u. a. deshalb, weil sich der
Hauswart selbst einer vulgären Um-
gangsprache bedient hat, ja „die Vul-
gärsprache schon zum allgemeinen
Umgangston in dem Mietshaus ge-
hört habe“. 

Ich frage mich, ob sich der Amts-
richter der Tragweite seiner Entschei-
dung wirklich bewusst war. Denn
im Endeffekt muss dieses Urteil be-
deuten, dass in Berlin aufgrund des
teilweise rauen Umgangstons frist-
lose Kündigungen wegen Beleidi-
gungen kaum noch möglich sind. 

Nun, als (höflicher) Berliner hoffe
ich aber doch sehr, dass es soweit
nicht kommen wird und man sich
von seinen Mietern nicht alles gefal-
len lassen muss. Jedenfalls grüße ich
alle Leser von VermieterRecht ver-
traulich wie immer sehr freundlich
aus meiner Heimatstadt Berlin!

Mit den besten Grüßen 
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Kaum etwas ist für Sie als Vermieter
ärgerlicher, als wenn Ihr Mieter nach
langer Mietzeit nicht renovieren
muss, weil die Klausel hierzu im Miet-
vertrag unwirksam ist. Denn in der
Praxis sind es leicht mehrere tausend
Euro, auf denen Sie dann sitzen blei-
ben können. Kommt es hierzu, weil
Ihre Hausverwaltung nicht auf dem
aktuellen Rechtsstand gehandelt hat,
muss sie Ihnen diesen Schaden aber
ersetzen.

Neues Urteil
Dies haben jetzt die Richter am Ber-

liner Kammergericht entschieden. In
dem Urteilsfall hatte die von einem Ver-
mieter beauftragte Hausverwaltung mit
dem Mieter die folgende Vereinbarung
im Mietvertrag geschlossen: „Mieter und
Vermieter vereinbaren die Fälligkeit einer
Schlussrenovierung durch den Mieter zum
Ende der Mietzeit“.

Diese Vereinbarung ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(BGH) jedoch unwirksam, da der Mie-
ter nach ihr bei Mietende auch dann re-
novieren muss, wenn dies nicht erfor-
derlich ist, zum Beispiel weil der Miet-
vertrag nur kurze Zeit bestand oder der
Mieter erst wenige Monate vor Mieten-
de renoviert hat. 

Und weil genau dies die Hausver-
waltung hätte wissen müssen, haftet sie

Klauseln, die von den üblichen
Formulierungen für Schönheitsrepa-
raturen abweichen, bergen für Sie
ein hohes Risiko der Unwirksam-
keit. Auf der sicheren Seite sind Sie
mit der folgenden Regelung: „Der
Mieter ist verpflichtet, die während des
Mietverhältnisses erforderlichen Schön-
heitsreparaturen entsprechend der üb-
lichen Fristen auf eigene Kosten durch-
zuführen.“

TIPP: Sichere Klausel

Beachten Sie bitte unsere neue Internetadresse: www.vermieterrecht-vertraulich.de
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Das Thema „Schlüssel“ ist ein häu-
figer Streitpunkt bei der Vermietung:
Wie viele Schlüssel darf Ihr Mieter
verlangen, dürfen Sie einen in Reser-
ve behalten, wer zahlt für Nachschlüs-
sel und was passiert, wenn Ihr Mieter
Ihnen bei Mietende nicht alle Schlüs-
sel zurück gibt?

Gerade letztere Frage stellt sich in der
Praxis häufig: Das Mietverhältnis ist be-
endet, die Wohnung ist geräumt und
der Mieter müsste Ihnen eigentlich nur
noch die ihm überlassenen Schlüssel
vollständig zurückgeben. Hierzu ist der
Mieter aber nicht in der Lage, wobei er
Ihnen erklärt, dass er schon vor einiger
Zeit einen (oder mehrere) Schlüssel
verloren habe bzw. ihm dieser gestoh-
len worden sei.

Schadensersatz
Nun ist ein Schlüssel zwar schnell

nachgemacht, doch was ist, wenn eine
ganze Schließanlage ausgetauscht wer-
den muss? Hierfür können leicht meh-
rere 1.000 € anfallen. Dennoch kann
die Auswechselung notwendig sein, da
Sie nur so sicherstellen können, dass
Unbefugte vom Zutritt zu den Mieträu-
men oder zu Ihrem Gebäude ausge-
schlossen sind.

In einem solchen Fall gilt grund-
sätzlich: Gibt der Mieter Ihnen nicht
sämtliche Schlüssel zurück, muss er
diese ersetzen. Wichtig ist aber, dass
Sie Ihrem Mieter zunächst erfolglos ei-
ne Frist gesetzt haben, bevor Sie den
Schlüsseldienst beauftragen, etwa fol-
gendermaßen:

Sehr geehrter Herr Mieter!

Zum Mietvertrag vom (...) erhielten Sie
die folgenden Schlüssel ausgehändigt
(...). Bei Beendigung des Mietverhält-
nisses haben Sie nicht sämtliche Schlüs-
sel an mich zurückgegeben. Ich fordere
Sie daher auf, dieses Versäumnis bis
(...) nachzuholen. Sofern diese Frist
fruchtlos verstreichen sollte, werde ich
die fehlenden Schlüssel auf Ihre Kosten
anfertigen lassen.

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Vermieter

Neue Schließanlage
Besteht die Gefahr, dass der Finder

(oder der Dieb) des Schlüssels sich un-
befugt Zutritt zum Haus oder zur Woh-
nung verschaffen kann, muss Ihr Mieter
Ihnen auch die Kosten für die Aus-
wechslung der Schließanlage erstatten.
Dies gilt ausnahmsweise nur dann
nicht, wenn ein Missbrauch definitiv
ausgeschlossen werden kann – wie et-
wa in diesen Fällen:

■ Der Wohnungsschlüssel fällt dem
Mieter bei einer Bootsfahrt ins Was-
ser und liegt auf dem Grund des
Sees.

■ Dem Mieter wird sein Schlüssel-
bund auf einer Auslandsreise ge-
stohlen, ohne dass Schlüssel und
Wohnung zueinander in Beziehung
gebracht werden können.

Wichtig: Der Mieter muss Ihnen
nachweisen, dass eine Gefährdung des
Mietobjekts trotz Schlüsselverlusts aus-
geschlossen ist. Hierzu genügt nach
Meinung der Gerichte aber nicht schon,
dass der  Schlüssel bereits vor erhebli-
cher Zeit verloren ging und ein Miss-
brauch bislang nicht eingetreten ist (AG
Münster, Az. 48 C 2430/02).

Kann Ihr Mieter die Gefahr eines Miss-
brauchs nicht sicher ausschließen, muss
er die Kosten für die Auswechslung der
Schließanlage tragen. Wichtig: In diesem
Fall muss die Schließanlage aber auch
wirklich ausgewechselt worden sein, auf
der Grundlage nur eines Kostenvoran-
schlages können Sie Ihren Schaden nicht
von Ihrem Mieter ersetzt verlangen (so
LG Wiesbaden, Az.1 S 146/97).

Achtung: In Ihrem Mietvertrag kön-
nen Sie nicht vereinbaren, dass der Mie-
ter bei Verlust von Schlüsseln stets die
Kosten einer neuen Schließanlage zu
tragen hat. Derartige Klauseln sind nach
Meinung der Gerichte sittenwidrig, da
Mieter Schadensersatz auch dann zah-
len müssten, wenn ihnen der Schlüssel-
verlust nicht vorgeworfen werden könn-
te (LG Hamburg, Az. 316 S 55/98).

Wohnungseigentum
Die gleiche Haftung kann Sie übri-

gens auch als Wohnungseigentümer

treffen. Kann Ihr Mieter nicht sämtli-
che Schlüssel zurückgeben, kann die
Gemeinschaft nämlich beschließen,
dass Ihnen die Kosten einer neuen
Schließanlage auferlegt werden (LG
Dortmund, Az. 9 T 1211/99).

Vermietung von Gewerberäumen
Vermieten Sie hingegen Gewerberäu-

me, können Sie im Mietvertrag aber ver-
einbaren, dass der Mieter eine Schlüs-
selversicherung abschließen muss. Im
Versicherungsfall hätte die Versicherung
Ihres Mieters die Auswechselung der
Schlossanlage zu zahlen, so dass ein
Missbrauch durch Unbefugte ausge-
schlossen wäre. Die Kosten einer sol-
chen Versicherung sind dabei verhält-
nismäßig gering und betragen je nach
Anbieter zwischen 10 und 20 € im Jahr.

Nachschlüssel
Bei Mietende muss Ihr Mieter Ihnen

nicht nur alle Schlüssel zurückgeben,
die er bei Mietbeginn erhalten hat, son-
dern zusätzlich auch alle von ihm ange-
fertigten Nachschlüssel. 

Sie können aber auch verlangen,
dass er die nachgemachten Schlüssel in
Ihrem Beisein vernichtet, um einen
Missbrauch auszuschließen. Achtung:
Lassen Sie sich die Nachschlüssel aus-
händigen, müssen Sie Ihrem Mieter
aber die Kosten für deren Anfertigung
ersetzen.

Alle Schlüssel für den Mieter
Aber auch schon bei Beginn des

Mietverhältnisses gibt es oft Streit. Da-
rüber nämlich, wie viele Schlüssel Ihr

Wohnungs- und Haustürschlüssel

Schlüsselfragen – Ihre Rechte als Vermieter

Wenn Sie Gewerberäume vermieten,
sollten Sie daher stets die folgende
Vereinbarung in Ihren Mietvertrag
aufnehmen: „Zu Beginn des Mietver-
hältnisses erhält der Mieter folgende
Schlüssel vom Vermieter ausgehändigt:
(…). Der Mieter verpflichtet sich inso-
fern, vollen Versicherungsschutz bei
Schlüsselverlust auf eigene Kosten abzu-
schließen und dies dem Vermieter auf
Verlangen nachzuweisen. Im Versiche-
rungsfall ist ein etwaiger Eigenanteil
vom Mieter zu tragen“. 

TIPP: Schlüsselversicherung
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Mieter beanspruchen kann und ob Sie
als Vermieter einen Schlüssel behalten
dürfen. 

Zwei Schlüssel für einen Mieter
Grundsätzlich gilt: Mit nur einem

Schlüssel für eine Wohnung ist es nicht
getan. Auch andere Personen als der
Mieter, die mit Ihrer Zustimmung in
der Wohnung wohnen, haben An-
spruch auf einen eigenen Wohnungs-
und Haustürschlüssel. So etwa der Le-
benspartner, die Großeltern oder auch

ältere Kinder des Mieters. Und selbst
wenn die Wohnung Ihr Mieter allein
bewohnt, hat er ein Recht auf einen
zweiten Schlüssel. Etwa um ihn wäh-
rend seines Urlaubs einem Freund oder
Nachbarn zum Blumengießen überlas-
sen zu können. 

Mit Bezug der Wohnung kann Ihr
Mieter verlangen, dass Sie als Vermie-
ter keinen Schlüssel mehr im Besitz ha-
ben. Die Gerichte sehen es so: Behält
ein Vermieter ohne Einverständnis sei-

nes Mieters einen Schlüssel und betritt
er damit ohne dessen Erlaubnis die
Wohnung, ist dies eine Straftat, näm-
lich Hausfriedensbruch. Außerdem darf
der Mieter in einem solchen Fall frist-
los kündigen. 

Allerdings erklären sich Mieter auf
entsprechende Bitte teilweise auch da-
mit einverstanden, dass ein Schlüssel
„für den Notfall“, etwa bei einem Lei-
tungswasserschaden, beim Vermieter
verbleibt.

Wohnungseigentümergemeinschaft

Zahlen Sie Ihrem Wohnungsverwalter zu viel Vergütung?
Auch wenn dies nicht gesetzlich vor-

geschrieben ist, so sollte es doch in je-
der Eigentümergemeinschaft einen
kompetenten Verwalter geben, der sich
um die Umsetzung der Beschlüsse
kümmert und die Abrechnungen ord-
nungsgemäß erstellt. Dabei stellt sich
oft die Frage: Was kann Ihr Verwalter
dafür eigentlich verlangen?

Ein Verwalter hat eine Menge Aufga-
ben. Es ist deshalb klar, dass die Verwal-
tung kein Ehrenamt ist, sondern Ihr Ver-
walter für seine Arbeit Bezahlung ver-
langen kann. Obwohl der Verwalter nur
für das gemeinschaftliche Eigentum zu-
ständig ist, wird die Höhe seiner Vergü-
tung in aller Regel nach der Anzahl der
Sondereigentumseinheiten, also nach
der Zahl der Wohnungen, berechnet. 

Vergütung pro Wohnung
In der Praxis hat sich als Honorar für

die Tätigkeit des Verwalters eine monat-
liche Vergütung zwischen 15 € und 35 €
pro Wohnung als üblich herauskristalli-
siert. Sind Garagen vorhanden, ist regel-
mäßig noch ein Zuschlag zwischen 
1,50 € und 2,50 € hinzuzuziehen. Da die
Leistungen des Verwalters umsatzsteuer-
pflichtig sind, muss der Vergütung noch
die gesetzliche Mehrwertsteuer von 
19 % hinzugerechnet werden.

Sondervergütung
Eine weitere Vergütung kann Ihr Ver-

walter nur verlangen, wenn er dies mit
der Gemeinschaft ausdrücklich verein-
bart hat. Das bedeutet: Führt er etwa In-
standsetzungsmaßnahmen ohne ent-
sprechende Beschlussfassung selbst aus,

kann er dies Ihrer Gemeinschaft ohne
gesonderte Absprache auch nicht in
Rechnung stellen. 

Das Gleiche gilt für die Aufwendun-
gen Ihres Verwalters, wie zum Beispiel
Telefon-, Fahrt- und Kopierkosten. Fehlt
hierzu im Verwaltervertrag eine aus-
drückliche Regelung, sind diese Kosten
schon mit seiner allgemeinen Vergü-
tung abgegolten, weshalb Ihre Gemein-
schaft diese Kosten dem Verwalter nicht
zu ersetzen hat.  

Vergütung ohne Vereinbarung
Wurde mit Ihrem Verwalter eine Ver-

gütung für seine Tätigkeit gar nicht ver-
einbart, kann er von Ihrer Eigentümer-
gemeinschaft seine Bezahlung aber den-
noch verlangen. In diesem Fall gilt eine
Vergütung stillschweigend als verein-
bart. Das Wohnungseigentumsgesetz
(WEG) geht nämlich davon aus, dass
ein Verwalter nur gegen Bezahlung ar-
beitet. Fehlt eine Abrede zur Vergütung,
richtet sich deren Höhe danach, was ein
Verwalter üblicherweise verdient.

Übliche Vergütung 
Darüber, was die übliche Vergütung

eines Verwalters ist, gibt es aber keinen
festen Wert. Sie richtet sich nach dem
Aufwand der Verwaltung. Hierfür sind
Größe und Alter (größerer Instandset-
zungsbedarf) der Anlage entscheidend.
Von Beutung ist auch, ob es sich um ei-
ne reine Wohnanlage handelt oder ob
hierzu auch Gewerberäume gehören,
da bei Letzteren die Erstellung der Ab-
rechnungen regelmäßig mit einem grö-
ßeren Aufwand verbunden ist. 

Fälligkeit der Vergütung
Wann Ihrem Verwalter die Vergütung

zu zahlen ist, bestimmt der Verwalter-
vertrag. Wird er monatsweise bezahlt
und ist nicht geregelt, wann, so kann er
die Bezahlung am letzten Tag des Mo-
nats verlangen. Wenn mit Ihrem Ver-
walter überhaupt keine Vereinbarung
getroffen wurde, kann er die dann üb-
liche Vergütung nach Jahresablauf von
der Gemeinschaft fordern, und zwar
dann, wenn er den einzelnen Eigentü-
mern die Jahresabrechnung vorlegt. 

Verjährung der Vergütung
Die Vergütung des Verwalters verjährt

nach 3 Jahren, wobei die Verjährung
am Schluss des Jahres zu laufen be-
ginnt, in dem sein Anspruch fällig wur-
de. Beispielsweise könnte der Verwalter
seine im Jahr 2003 fällig gewordene
Vergütung ab dem 1.1.2007 wegen Ver-
jährung nicht mehr einfordern.

Vergütung des Verwaltungsbeirats
Hat Ihre Eigentümergemeinschaft ei-

nen Verwaltungsbeirat stellt sich auch
hier die Frage, ob und gegebenenfalls
in welcher Höhe dessen Tätigkeit zu
vergüten ist. Das WEG selbst schreibt
eine Vergütung des Verwaltungsbeirats
nicht vor, lediglich seine Aufwendun-
gen sind ihm von der Gemeinschaft zu
ersetzen. Während die Tätigkeit des Ver-
waltungsbeirats, früher noch ehrenamt-
lich geprägt war, ist es nun üblich ge-
worden, ihm eine angemessene Vergü-
tung zu zahlen. Feste Richtwerte gibt es
hierfür allerdings auch nicht, weshalb
über ihre Höhe die Gemeinschaft im
Einzelfall beschließen muss.
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SCHWERPUNKT-THEMA
Ihre Rechte als Vermieter

Achtung: In diesen Fällen darf Ihr 
Mieter nicht die Miete mindern 

In der Praxis mindern Mieter nicht
selten die Miete, obwohl sie dies gar
nicht dürfen. Und in Fällen, in denen
die Mietminderung als solche zwar
berechtigt ist, setzen Mieter die Min-
derungsquote oftmals zu hoch an.
Dies brauchen Sie sich nicht gefallen
zu lassen: In beiden Fällen können
Sie Ihrem Mieter fristlos kündigen –
unter gewissen Voraussetzungen.

Dies sind die vier Fallgruppen unbe-
rechtigter Mietminderung, die Sie ken-
nen müssen:

■ Nicht angezeigte Mängel: 
Kürzt Ihr Mieter die Miete, ohne
dass er Ihnen den Wohnungsman-
gel überhaupt angezeigt hat, ist sei-
ne Mietkürzung stets unberechtigt.
Denn als Vermieter müssen Sie im-
mer die Möglichkeit haben, den
Mangel beseitigen und eine Miet-
minderung damit verhindern zu
können. 

Beispiel: Ihr Mieter zahlt seine Mie-
te jeden Monat nur in Höhe von 80 %.
Nach sechs Monaten beträgt der Miet-
rückstand mehr als eine Monatsmiete.
Daraufhin kündigen Sie Ihrem Mieter
fristlos. Nun behauptet der Mieter zum
ersten Mal, er habe wegen undichter
Fenster die Miete in Höhe von 20 %
mindern dürfen. Auch wenn dieser Ein-
wand letztlich zutreffen mag: Da er Sie
über den Mietmangel nicht informiert
hatte, durfte der Mieter nicht mindern.
Ihre Kündigung war also rechtmäßig.

■ Selbstverschuldete Mängel: 
Ebenso wenig darf Ihr Mieter die
Miete mindern bei Mängeln, die er
selbst verursacht hat.

Häufiges Beispiel aus der Vermie-
tungspraxis: Der Mieter kürzt die Mie-
te unter Hinweis auf einen Schimmel-
pilzbefall in der Wohnung, den er
durch falsches Heizen und unzurei-
chendes Lüften selbst verursacht hat.
Hier darf der Mieter die Miete nicht
kürzen. Tut er es dennoch, können Sie
ihm fristlos kündigen – wiederum vor-
ausgesetzt, die einbehaltene Miete er-

ben: Nach Meinung vieler Mietrichter
können sich Vermieter nämlich nicht
darauf berufen, dass eine Mietminde-
rung  ungerechtfertigt sei, wenn sie ihr
nicht widersprochen haben.

Überhöhte Minderungen
Auch wenn die Höhe der Mietminde-

rung unangemessen ist, können Sie Ih-
rem Mieter fristlos kündigen, denn er be-
findet sich mit der Miete in Zahlungsver-
zug, ohne dass dies gerechtfertigt wäre.

reicht die hierzu erforderliche Höhe
(siehe hierzu unten rechts). 

■ Bei Einzug vorhandene Mängel: 
Waren Ihrem Mieter vorhandene
Mängel bei Abschluss des Mietvertra-
ges schon bekannt, darf er ihretwe-
gen später nicht die Miete mindern.
Das Gleiche gilt, wenn Ihr Mieter ei-
nen erkennbaren Mietmangel grob
fahrlässig nicht bemerkt hat. 

Beispiel: Der Mieter wusste, dass die
Fenster der Wohnung luftdurchlässig
sind. Grob fahrlässig ist dem Mieter ein
Mangel dann unbekannt geblieben,
wenn er die Wohnung vor Anmietung
überhaupt nicht oder aber einzelne
Räume nicht besichtigt hat. 

■ Unerhebliche Mängel:
Schließlich ist Ihrem Mieter das
Recht auf Minderung dann versagt,
wenn ein Mangel zwar vorhanden
ist, dieser Ihren Mieter aber nur un-
erheblich beeinträchtigt.

Beispiel: Die Türschwellen in der
Wohnung sind heruntergetreten; die
Wassertemperatur in der Küche
schwankt kurzzeitig; gelegentlich ist das
Treppenhaus kurzzeitig verunreinigt. In
diesen Fällen besteht zwar jeweils ein
Mietmangel, die Beeinträchtig des Mie-
ters hierdurch ist aber unerheblich,
weshalb eine Mietminderung ausge-
schlossen ist. 

Sie müssen handeln
Folgende Situation ist nicht selten:

Der Mieter beruft sich Ihnen gegenüber
auf einen Mangel der Wohnung und
mindert die Miete. Der Mangel ist je-
doch nicht vorhanden bzw. das Recht
zur Minderung nach den vorstehenden
Ausführungen ausgeschlossen. Sie kün-
digen daher, nachdem der Zahlungs-
rückstand die hierfür erforderliche Hö-
he erreicht hat, Ihrem Mieter fristlos. 

Kommt es wegen einer solchen Kün-
digung später zu einem Prozess und ha-
ben Sie seinerzeit der unberechtigten
Mietminderung nicht widersprochen,
kann dies für Sie nachteilige Folgen ha-

Dabei ist unklar, über wie viele Mona-
te Sie die Mietminderung wider-
spruchslos hingenommen haben müs-
sen, damit der Mietmangel als zuge-
standen gilt. Gehen Sie hier kein Risi-
ko ein und widersprechen Sie jeder
Minderung umgehend: „Hiermit wider-
spreche ich ausdrücklich der vor Ihnen an-
gekündigten bzw. vorgenommenen Miet-
minderung, da die hierfür erforderlichen
Voraussetzungen nicht gegeben sind.“

TIPP: Sofort widersprechen

Unberechtigte Miet-
minderung – wann Sie
fristlos kündigen dürfen

Damit Sie Ihrem Mieter wegen
unberechtigter Mietminderung
fristlos kündigen dürfen, muss der
Zahlungsrückstand des Mieters ei-
ne bestimmte Höhe erreicht haben:
■ Ihr Mieter zahlt die Miete an

zwei aufeinanderfolgenden Mo-
naten überhaupt nicht. Beispiel:
Ihr Mieter mindert in den Mona-
ten Juni und Juli die Miete un-
berechtigt in voller Höhe. 

■ Ihr Mieter zahlt seine Miete über
mehr als zwei Monate nicht in
voller Höhe, wobei der Mietrück-
stand insgesamt mehr als eine
Monatsmiete beträgt. Beispiel: Ihr
Mieter zahlt anstelle der verein-
barten Miete von 500 € im April
nur 260 € und im Mai nur 250 €.

■ Ihr Mieter zahlt in mehr als zwei
Monaten die Miete nicht oder
nicht vollständig und der Rück-
stand beträgt mehr als zwei Mo-
natsmieten. Beispiel: Der Mieter
zahlt die monatliche Miete von
500 € im April nicht, im Mai zahlt
er in voller Höhe und für Juni, Ju-
li und August dagegen jeweils nur
zu 200 €, sodass ein Rückstand
von insgesamt 1.100 € besteht.
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Mietmangel Fundstelle Quote
Die Dusche ist funktionsuntüchtig AG Köln, WuM 1987,  271 17 %
Mieter kann weder duschen noch baden AG Köln, WuM 1998, 690 33 %
Ein Briefkasten fehlt AG Friedberg, ZMR 1987, 266 3 %
Die Fenster schließen nicht absolut dicht LG Berlin, WuM, 1982, 184 5 %
Der Balkon ist durch nistende Tauben verschmutzt AG Hamburg, WuM, 1988, 121 5 % 
Übelriechender Abflussstau im Badezimmer AG Groß Gerau, WuM 1980, 128 38 %
Der Backofen ist defekt LG Berlin, GE 1992, 1043 2 %
Terrasse ist wegen Bauarbeiten nicht nutzbar AG Eschweiler, WuM 1994, 427 15 %
Der Fahrstuhl ist defekt; Mieter bewohnt die oberste Etage AG Charlottenburg, GE 1990, 423 10 %
Lärm und Schmutz im Treppenhaus durch Dachgeschossausbau LG Berlin, GE 2001, 771 20 %
Das Treppenhaus ist dauerhaft durch Hundekot beschmutzt AG Münster, WuM, 1995, 534 20 %
Trittschalllärm wegen fehlenden Schallschutzes AG Gelsenkirchen, WuM 1978, 66 20 %
Aus der Heizungsanlage dringt dauerhaft Heizölgeruch AG Augsburg, WuM 2002, 605 15 %
Die Türschwellen sind abgetreten LG Berlin, WuM 1988, 108 0 % 
Mäuse und Kakerlaken in der Wohnung über mehrere Monate AG Bonn, WuM, 1986, 113 10 %
Von 15 Steckdosen funktionieren nur drei Stück AG Hamburg, WM 1976, 53 50 %
Die einzige Toilette ist unbenutzbar LG Berlin, MM 1988, 213 80 %
Die Toilettenspülung ist unzureichend AG Münster, WuM 1993, 124 15 %
Lärm durch Taubenhaltung des Vermieters AG Lüdinghausen, WuM 1985, 169 20 %
Häufige Klopfgeräusche der Zentralheizung LG Darmstadt, WuM 1980, 52 17 %
Heizungsausfall von Dezember bis Februar LG Kassel, WuM 1987, 271 50 %
Heizungsausfall von September bis Februar LG Hamburg, WuM 1976, 10 100 %
Die Wohnung ist durch Holzschutzmittel belastet (PCP und Lindan) LG Kiel, WuM 1979, 674 50 %
Der Herd ist defekt LG Berlin, GE 1981, 673 5 %
Besonders starker Lärm durch Dachgeschossausbau AG Hamburg, WuM 1987, 272 60 %
Die Hausfassade ist „unansehnlich“ AG Münster, WuM 1982, 254 0 %
Häufige lautstarke Feierlichkeiten der Nachbarn bis spät in die Nacht AG Lünen, WuM 1988, 348 20 %
Gegensprechanlage und Türöffner sind defekt LG Berlin, GE 1992, 159 5 % 
Essensgerüche aus anderen Wohnungen AG Tiergarten, MM; 1994, 68 7 %
Deckenfeuchtigkeit in vier von fünf Räumen LG Berlin, GE 1990, 705 20 %
Im Badezimmer befindet sich ein Wasserfleck LG Berlin, GE 1998, 1151 5 %
Kinderlärm außerhalb der Ruhezeiten LG Köln, WM 1971, 96 0 % 
Tabakrauch vom Nachbarbalkon AG Wennigsen, WuM 2001, 487 0 %
Der Nachbar lärmt häufiger nachts und bedroht einen Mieter AG Köln, WuM 1980, 17 25 %
Wegen alter Rohre ist Blei im Trinkwasser AG Hamburg, WuM 1990, 383 10 % 
Das Trinkwasser ist häufiger bräunlich verfärbt LG Braunschweig, WuM 1990, 145 10 %
Licht- und Lüftungsbeeinträchtigung durch Baugerüst AG Hamburg, WuM 1996, 30 15 %
Der vermietete Kellerraum ist dauerhaft feucht AG Bad Bramstedt, WuM 1990, 711 10 %
Erhebliche Störungen des Fernsehempfangs AG Schöneberg, GE 1988, 361 10 % 
Fenster in 2 Räumen undicht mit Schimmelbefall als Folge AG Schöneberg, GE 1997, 1535 20 % 
Im Bad kommt es zu gelegentlichem Auftauchen von Silberfischen LG Lüneburg, WuM 1998, 570 0 %
In der Wohnung kommt es zu erheblichem Mottenbefall AG Bremen, WuM 2002, 215 25 %

Diese Minderungsquoten halten die Gerichte im Einzelfall für angemessen
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VERMIETERPRAXIS KOMPAKT

Stellen Sie Ihre Fragen an den Chefredakteur: 

Per Telefon, jeden Dienstag von 15–17 Uhr unter 

030/31590 7250
oder jederzeit per Fax: 030/315 90 72 22 und E-Mail:

info@vermieterrecht-vertraulich.de

Schadensvorsorge und Beweissicherung

Ihrer Audio- und Videoüberwachung sind Grenzen gesetzt
Haben Sie Ihren Mieter im Ver-

dacht, er sei der Urheber einer  Sach-
beschädigung im Treppenhaus oder
einer „wilden Müllablagerung“ im
Hausflur, müssen Sie dies im Ernst-
fall beweisen können. Mit „Ernstfall“
ist dabei die Gerichtsverhandlung ge-
meint, zu der es kommt, wenn Sie Ih-
rem Mieter nach derartigen Verfeh-
lungen den Mietvertrag fristlos ge-
kündigt haben.

Denn das Gericht hat immer genau
zu prüfen, ob der Vorwurf berechtigt ist,
weswegen Sie eine Kündigung ausge-
sprochen haben. Erfahrungsgemäß ist
gerade dies aber oft mit Schwierigkeiten
verbunden, da Zeugen nicht vorhanden
sind. Folge: Ist der Vorwurf nicht be-
weisbar, wird das Gericht Ihre fristlose
Kündigung als unwirksam ansehen.

Beweisbeschaffung
Um deshalb Vorsorge zu treffen, ha-

ben manche Vermieter eine Videoüber-
wachung an ihren Gebäuden eingerich-
tet. Sie denken, so die notwendigen Be-
weise für die Verfehlungen ihrer Mieter
sichern zu können. Und ist noch ein
Mikrophon eingerichtet, könnten auch
Beschimpfungen des Mieters aufge-
zeichnet und zur Berechtigung einer
Kündigung bewiesen werden.

Gewonnen ist hiermit aber nicht
viel: In den wenigsten Fällen lassen die
Gerichte derlei Beweismittel durchge-
hen. Grund: Die Überwachung mittels
Videokamera verletzt die vom Grund-
gesetz garantierten Persönlichkeitsrech-
te der überwachten Personen.

Heimliche Aufnahmen
Dies gilt in jedem Fall für heimliche

Aufnahmen: Beispielsweise ließ das
Oberlandesgericht Köln die heimliche
Videoaufzeichnung eines Vermieters
nicht zu, mit der eine Mieterin der Sach-

beschädigung von Waschmaschinen im
Gemeinschaftsraum überführt werden
sollte (OLG Köln, Az. 24 U 12/05).

In einem anderen Fall war es so weit
gar nicht erst gekommen: Das Landge-
richt Berlin verpflichtete einen Vermie-
ter auf die entsprechende Klage seines
Mieters, eine Videokamera zu entfer-
nen, mit deren Hilfe der Vermieter den
Urheber beleidigender Schmierereien
und Sachbeschädigungen an seiner
Hauswand ermitteln wollte (LG Berlin,
Az. 65 S 279/99).

Es gibt aber auch Ausnahmen: Etwa
gab das Amtsgericht Zerbst in Sachsen-
Anhalt der Räumungsklage eines Ver-
mieters statt, der seinen Mieter mittels
einer verdeckt angebrachten Videoka-
mera des „wilden Urinierens“ in den
Kellerräumen überführt hatte (AG
Zerbst, Az. 6 C 614/02).

Kamera-Attrappen 
Meistens sind die Gerichte aber so

streng, dass sie schon bloße Attrappen
von Kameras untersagen: So entschied
etwa das Landgericht Darmstadt, dass
die Videokamera-Attrappe eines Ver-
mieters, mit deren Hilfe die Freier sei-
ner der Prostitution nachgehenden
Mieterin abgeschreckt werden sollten,
umgehend wieder entfernt werden
muss (LG Darmstadt, Az. 8 S 139/04).

Mithören über Zweithörer
Machen Sie die traurige Erfahrung,

dass Ihr Mieter sich in Telefonaten regel-
mäßig in übelsten Beschimpfungen er-
geht, hilft Ihnen aus den gleichen Grün-
den auch ein heimlicher Zeuge nicht.

So hatte das Bundesverfassungsge-
richt darüber zu befinden, dass ein Te-
lefongespräch zum Zweck der Beweis-
sicherung heimlich von einer weiteren
Person über einen Zweithörer verfolgt

wurde. Im Prozess wurde der Zweithö-
rer als Zeuge abgelehnt. 

Und zwar völlig zu Recht, wie die
Richter in Karlsruhe, meinten: Der Ge-
sprächspartner muss selbst entscheiden
können, wem er sich gegenüber am Te-
lefon erklärt. Da dies bei der heimlichen
Nutzung von Zweithörern ausgeschlos-
sen ist, werde er in seinen Persönlich-
keitsrechten verletzt (BVerfGE 106, 28).

Zulässige Aufnahmen
Die Ausführungen zur Unzulässig-

keit heimlicher Beweisbeschaffung be-
deuten aber nicht, dass Sie grundsätz-
lich keine Kamera anbringen dürfen, al-
so auch nicht zum Schutz Ihres Gebäu-
des oder der Tiefgarage. 

Unter den folgenden Voraussetzun-
gen dürfen Sie aber durchaus Ihre
Räumlichkeiten mit einer Bildüberwa-
chung versehen: 
■ Es handelt sich um allgemein zu-

gängliche Räume.
■ Die Überwachung ist aus Gründen

des Objektschutzes erforderlich,
zum Beispiel weil es in der Vergan-
genheit bereits zu Sachbeschädigun-
gen oder Diebstählen gekommen ist
und 

■ Sie weisen auf die Überwachung
durch ein Schild ausdrücklich hin
und 

■ die Aufnahmen werden regelmäßig
und nach kurzer Dauer, in aller Re-
gel täglich, wieder gelöscht.
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Rücktritt vom Mietvertrag

Vom Mietvertrag zurücktreten darf Ihr
Mieter nicht ohne Weiteres

Frage: Mit meinem Mieter habe ich am
11.4.2007 einen Mietvertrag abgeschlossen,
der zum 1.6.2007 beginnen sollte. Jetzt, ge-
nauer gesagt am 18.5.2007, hat mir der
Mieter in einem von ihm unterschriebenen
Brief mitgeteilt, er wolle die Wohnung doch
nicht beziehen und er deshalb vom Miet-
vertrag zurücktrete. Darf er das?

VermieterRecht vertraulich: Vom
Mietvertrag zurücktreten darf Ihr Mie-
ter nur, wenn Sie mit ihm ein Rück-
trittsrecht im Mietvertrag vereinbart ha-
ben oder aber ein gesetzlicher Rück-
trittsgrund vorliegt. 

Letztes ist zum Beispiel gegeben,
wenn Sie Ihrem Mieter nicht rechtzei-
tig die Wohnung übergeben können,
etwa wegen nicht termingerecht been-

Rücktritt kann Kündigung sein
Da Sie weder ein vertragliches Rück-

trittsrecht Ihres Mieters erwähnen, noch
Anhaltspunkte für einen gesetzlichen
Rücktrittsgrund mitteilen, muss Ihr
Mieter also kündigen um seinen Miet-
vertrag zu beenden. Das hat er zwar
nicht ausdrücklich getan, doch legen
die Gerichte in einem solchen Fall die
Rücktrittserklärung als Kündigung aus.
Voraussetzung: Die Erklärung des Mie-
ters erfolgt schriftlich und trägt seine
Original-Unterschrift, weshalb ein Te-
lefax also nicht ausreichend wäre.  

Da dies in Ihrem Fall geschehen ist,
müssen Sie den Rücktritt Ihres Mieters
also als Kündigung auffassen: Danach
beginnt die 3-monatige Kündigungs-
frist am 3. Werktag des Folgemonats, al-
so des Juni, zu laufen und endet mit
Ablauf des übernächsten Monats. Kon-
kret: Am 31.8.2007 um 0.00 Uhr endet
Ihr Mietverhältnis. Bis zu diesem Zeit-
punkt kann Ihr Mieter die Wohnung
nutzen – muss Ihnen aber auch die
Miete zahlen.

deter Instandsetzungsarbeiten, und er
Ihnen hierzu erfolglos eine Frist gesetzt
hat. Wichtig: Wenn Ihrem Mieter ein
vertragliches Rücktrittsrecht eingeräumt
wurde, kann er hiervon nur Gebrauch
machen, solange ihm die Mieträume
noch nicht überlassen wurden.

Rücktritt nur vor Einzug 
Hat der Mieter die Wohnung schon

bezogen, kann er trotz vertraglichen
Rücktrittsrechts das Mietverhältnis nur
durch Kündigung beenden. Das Glei-
che gilt, wenn der Mieter kein Recht
zum Rücktritt (vertraglich oder gesetz-
lich) hat und er die Wohnung noch
nicht bezogen hat. Wichtig: In diesen
Fällen beginnt die 3-monatige Kündi-
gungsfrist dann zu laufen, wenn Sie die
Kündigung erhalten haben. 

Bei Beschaffenheitsvereinbarung im Mietvertrag

In diesem Fall darf Ihr Mieter wegen
geringer Wohnfläche nicht mindern 

Frage: In meinem Mietvertrag wurde
mit dem Mieter Folgendes vereinbart: „Die
Wohnfläche beträgt insgesamt 143 m2, wo-
bei sie beinhaltet: 3 Zimmer, 1 Wintergar-
ten, Küche, WC, Bad, Kellerraum und 2
Abstellräume“. Mein Mieter ließ jedoch vor
Kurzem nachmessen, wobei der Sachver-
ständige zu dem Ergebnis kam: „Die nach
der Wohnflächenverordnung anzusetzende
Fläche beträgt 122 m2“. Daraufhin min-
dert mein Mieter jetzt anteilig die Miete.
Zu Recht?

VermieterRecht vertraulich: Nach
der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGH) darf ein Mieter die
Miete mindern, wenn die Mieträume
tatsächlich mindestens 10 % kleiner
sind, als es im Mietvertrag angegeben
worden ist. Allerdings gilt dies nur
dann, wenn sowohl der Ist- als auch der
Sollwert zur Wohnungsgröße auf
Grundlage der Wohnflächenverord-
nung ermittelt worden ist.

Dies war bei Ihnen aber nicht der
Fall gewesen, denn nach der Wohnflä-
chenverordnung rechnen Abstell- und
Kellerräume nicht zur Wohnfläche und
Wintergärten sind nur zu einem Viertel
als Wohnfläche anzusetzen. Da bei Ih-
nen die gesamte Mietfläche als Wohn-
fläche ausgewiesen wurde, ist es also
kein Wunder, dass eine nachträgliche
Messung zu einem anderen Ergebnis
kam. Eine solche von der Wohnflä-
chenverordnung abweichende Berech-
nung dürfen Sie mit Ihrem Mieter nach
Meinung des BGH aber vornehmen.

Erfreuliches neues Urteil
Die gute Nachricht: Haben Sie dies

getan, darf Ihr Mieter trotz Abweichung
nicht die Miete mindern, denn Sie ha-
ben mit ihm eine sogenannte Beschaf-
fenheitsvereinbarung getroffen. Darin
haben Sie zulässigerweise die Mietfläche
abweichend von der Wohnflächenver-
ordnung festgelegt. Da Ihr Mieter dem

Mietvertrag entnehmen kann, aus wel-
chen Räumen sich die Wohnfläche von
143 m2 zusammensetzt, ist er auch nicht
unangemessen benachteiligt, die Be-
schaffenheitsvereinbarung also wirksam. 

Folge: Ihr Mieter darf nicht unter
Hinweis auf das Messergebnis die
Miete mindern. Und: Die angegebene
Fläche ist auch für die Erstellung Ih-
rer Betriebskostenabrechnung ver-
bindlich. Beides hat das Landgericht
Berlin gerade erst in einem vergleich-
baren Fall entschieden (LG Berlin, Az.
63 S 267/05).

Der Fall zeigt, dass Sie im Mietver-
trag immer aufführen sollten, welche
Räume in die Berechnung der Wohn-
fläche eingeflossen sind. Wenn Ihnen
dies zu aufwendig ist, können Sie mit
Ihrem Mieter aber auch folgende Ver-
einbarung unter der Größenangabe
im Mietvertrag treffen: „Die angege-
bene Wohnfläche ist auch dann verbind-
lich, wenn sich später herausstellen soll-
te, dass sie tatsächlich nicht zutreffend
ist“.

TIPP: Vereinbarung treffen
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URTEILE KOMPAKT UND KONKRET
Ihr Recht auf ordentliche Kündigung

BGH bestätigt Eigenbedarfskündigung
Halten Sie in einer Zusatzvereinba-

rung zum Mietvertrag fest: „Auf eine
Kündigung wegen Eigenbedarfs wird
verzichtet“ schützt dies vor Kündigung
nur, wenn für die Vereinbarung die
Schriftform eingehalten worden ist.

Dies hat der Bundesgerichtshof
(BGH) in einem gerade veröffentlich-
ten Urteil entschieden. 

In dem Fall war besagte Vereinba-
rung außerhalb des Mietvertrages ge-
troffen worden, ohne dass dies aus dem
Mietvertrag selbst zu erkennen war.
Nach Meinung des BGH durfte der Ver-
mieter wegen Eigenbedarfs trotzdem
kündigen, da die Vereinbarung wegen
fehlender Schriftform unwirksam war. 

Kündigungsverzicht unwirksam
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)

schreibt vor, dass ein Kündigungsver-
zicht für mehr als ein Jahr nur schrift-
lich vereinbart werden kann. Und die-
ser gilt nach Meinung der Richter auch,
wenn ein Vermieter nicht generell auf
sein ordentliches Kündigungsrecht ver-
zichtet, sondern wie vorliegend nur auf
einen bestimmten Kündigungsgrund –
nämlich Eigenbedarf.

Sinn und Zweck der Schriftform ist
es, einen Käufer, der in einen beste-
henden Mietvertrag eintritt, über den
Umfang der auf ihn übergehenden
Rechte und Pflichten zu informieren.
Genau dies aber wäre wegen des feh-
lenden Hinweises im Mietvertrag auf

die Vereinbarung aber nicht möglich
gewesen. Da somit die Schriftform
nicht eingehalten wurde, war die Ver-
einbarung nicht wirksam und der Ver-
mieter durfte kündigen (BGH, Az.
VIII ZR 223/06). 

Sicher: Hier war die fehlende Schrift-
form für den Vermieter von Vorteil.
Bedenken Sie aber, dass auch Ihr
Mieter kündigen kann, wenn der
Kündigungsverzicht nicht in der er-
forderlichen Schriftform getroffen
wurde. Damit das Mietverhältnis und
damit Ihre Mieteinnahmen nicht un-
sicher werden, achten Sie bei Zusatz-
vereinbarungen also immer darauf,
dass diese auf den Mietvertrag und
umgekehrt verweisen sowie darauf,
dass die Dokumente jeweils von bei-
den Vertragsseiten unterschrieben
sind.

TIPP: Schriftform einhalten

In der nächsten Ausgabe lesen Sie:
■ Ihr Mieter mindert die Miete rückwirkend – ist das erlaubt?
■ Sie möchten sich im Mietprozess auf Verwandte als Zeugen stützen – ist das zulässig?
■ Bei den Betriebskosten möchten Sie den Verteilungsschlüssel ändern – ist das möglich?

Auch wenn Ihr Mieter die Woh-
nung bei Mietende nicht renoviert zu-
rückgeben muss, so brauchen Sie sich
doch nicht alles gefallen zu lassen:
Mustertapeten in altrosa etwa sind Ih-
nen als Vermieter nach Meinung des
Landgerichts (LG) Berlin nicht zuzu-
muten.

In dem Urteilsfall gab eine Mieterin
nach 40-jährigem Mietverhältnis die
Wohnung mit besagten Tapeten zurück,
wobei die Richter nun entschieden,
dass die Mieterin entweder renovieren
oder aber ihrem Vermieter die Kosten
für die notwendige Renovierung erset-
zen müsse (LG Berlin, Az. 65 S
224/06).

Es zählt der übliche Geschmack
Die Richter stellten allerdings klar:

Mieter sind nicht grundsätzlich ver-
pflichtet, die Räume mit Raufaser zu
tapezieren und in weißer Farbe zu
streichen. Schadensersatz können Sie
als Vermieter vielmehr nur verlangen,
wenn die Wohnung nicht dem übli-
chen Geschmack der meisten Mietin-
teressenten entspricht. Und dabei
kommt es – wie das Gericht hervor-

hob – auf das Mietende und nicht auf
den Mietbeginn an: Mögen rosafarbe-
ne Strukturtapeten vor 40 Jahren noch
den meisten Menschen gefallen ha-
ben, heute ist das nicht mehr so.  

Ganz neu: 
Ausführungsklauseln sind unwirksam

Wie der BGH zudem erst kürzlich
entschieden hat, können Sie auch im
Mietvertrag keine Vorsorge treffen: Ha-
ben Sie vereinbart, dass der Mieter die
Wohnung bei Auszug in genau der glei-
chen Weise gestalten muss, wie er sie
bei Einzug vorgefunden hat, so wäre
diese Vereinbarung nach Meinung der
Karlsruher Richter nämlich unwirksam.

Besonders bitter: Bei diesen soge-
nannten Ausführungsklauseln, nach
denen der Mieter von der „bisherigen
Ausführungsart nur mit Zustimmung
des Vermieters“ abweichen darf, ist die

Schönheitsreparaturen-Regelung insge-
samt unwirksam und der Mieter müss-
te überhaupt nicht renovieren (BGH,
Az. VIII ZR 199/06).

In seinem Urteil stellte aber auch der
BGH noch einmal klar, dass sich Mieter
bei der Endrenovierung auf Farben und
Tapeten innerhalb der allgemein aner-
kannten Geschmacksgrenzen beschrän-
ken müssen. 

Schadensersatz bei erschwerter 
Nachvermietung

Konkret: Farbtöne wie türkis, lila, rot
oder schwarz (oder eben rosafarbene
Strukturtapeten) sind Ihnen nicht zu-
mutbar, da sie eine zügige Weiterver-
mietung erschweren. In diesem Fall
muss der Mieter renovieren, und zwar
auch dann, wenn dies der Mietvertrag
nicht vorsieht oder die Renovierungs-
klausel unwirksam ist. 

Schönheitsreparaturen

„Blümchen-Tapete“ ist nicht vertragsgemäß


